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Abkürzungsverzeichnis

BAG Bundesamt für Gesundheit
SNF Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen

Forschung
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome
BetmG Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

(Betäubungsmittelgesetz)
FFE fürsorgerische Freiheitsentziehung
JoD Verein Jugend ohne Drogen
EgD Schweizerische Vereinigung Eltern gegen Drogen
DAD Dachverband Drogenabstinenz Schweiz

OFSP Office fédéral de la santé publique
FNS Fonds national suisse de la recherche scientifique
SIDA Syndrome de l'immunodéficience acquise
LStup Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur

les stupéfiants)
PLAFA privation de liberté à des fins d’assistance
JoD Association Jeunesse sans drogue
EgD Association suisse «Parents contre les drogues»
DAD Dachverband Drogenabstinenz Schweiz (Association abstinence de

drogues en suisse)
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Keine zehn Tage nach der Drogenkonferenz zeigte sich ziemlich überraschend, dass
zumindest in der Einschätzung der offenen Szenen bereits ein gewisser
gesamtschweizerischer Konsens eingetreten war: Die im Städteverband
zusammengeschlossenen Städte kündigten an, in den kommenden Monaten in einer
koordinierten Aktion die offenen Drogenszenen zum Verschwinden bringen und die
auswärtigen Fixer und Fixerinnen von der Polizei zwangsweise in ihre Wohn- oder
Heimatgemeinden zurückschaffen zu wollen,, um diese vermehrt in die Verantwortung
für die Drogenkranken miteinzubeziehen. Obgleich namhafte Strafrechtler
bezweifelten, dass diese Abschiebungen rechtlich überhaupt zulässig seien, und
Drogenfachleute warnten, ohne Schaffung der entsprechenden Infrastrukturen
(Unterkünfte, Sicherstellung der AIDS-Prävention) sei bei einer Auflösung der offenen
Szenen mit vermehrten Drogentoten zu rechnen, liessen sich die Stadtbehörden von
Bern und Zürich, die wegen der repressiven Haltung des Kantons Aargau und der
Romandie besonders vom Drogentourismus betroffen sind, nicht von ihrem Vorhaben
abhalten: Anfangs Dezember 1991 wurde der Berner Kocherpark, wo die Fixer nach
mehrfacher Vertreibung aus politisch nicht genehmen Standorten – unter anderem die
Bundeshausterrasse – eine gewisse Betreuung und Geborgenheit erfahren hatten,
nachts geschlossen; kurz nach Jahresende erfolgte auch die nächtliche Räumung der
Zürcher Szene beim Platzspitz. 1

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 09.10.1991
MARIANNE BENTELI

Die Zahl der Drogentoten in der Schweiz stieg im Berichtsjahr 1991 um mehr als 40
Prozent. Insgesamt starben 405 Menschen, 125 mehr als 1990, an den direkten Folgen
ihrer Abhängigkeit. 355 der Verstorbenen waren männlich, 70 weiblich; das
Durchschnittsalter der Opfer betrug 27 Jahre. Die Zahl der von den
Strafverfolgungsbehörden erfassten Erstkonsumenten erhöhte sich von 6150 auf 7713.
Grössere Zunahmen waren vor allem in den Kantonen Aargau, Baselstadt, Bern,
Freiburg, Solothurn und Zürich feststellbar. 2

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1991
MARIANNE BENTELI

Vor allem in Zürich ergaben sich bedeutende Probleme bei der 1992 beschlossenen
Rückführung der auswärtigen Drogensüchtigen in ihre Wohngemeinden bzw.
-kantone. Meistens kehrten die weggewiesenen Drogenkonsumenten, vor allem jene
aus dem sehr repressiven Kanton Aargau, umgehend in die Zürcher Szene zurück. Um
ihnen den Aufenthalt dort zu vergällen, beschloss die Stadtzürcher Regierung im
Sommer, ein Notgefängnis (Zentrum Hegibach) für auswärtige Drogenabhängige
einzurichten und mittels fürsorgerischem Freiheitsentzug (FFE) die Polizeihaft von der
gesetzlich zulässigen Höchstdauer von 24 auf bis zu 72 Stunden auszudehnen. Damit
sollten die auswärtigen Drogensüchtigen einem kalten Entzug ausgesetzt und der Druck
auf die Herkunftsgemeinden verstärkt werden. Die Massnahme war sowohl rechtlich als
bezüglich ihrer Effizienz alles andere als unbestritten, wurde durch die kantonale
psychiatrische Gerichtskommission aber dennoch grundsätzlich gestützt. 3

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 10.06.1993
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Tessin wandelte sich innert Jahresfrist vom freizügigsten Kanton in Fragen
Cannabis-Konsum zum repressivsten Landesteil. In zahlreichen Razzien wurden
sämtliche Indoor-Plantagen und Hanfläden dicht gemacht und gegen deren Betreiber
Anklage erhoben. Das kompromisslose Vorgehen der Tessiner Behörden gegen
Hanfanbauer und Ladenbesitzer soll in der ganzen Schweiz Schule machen. Im Mai
einigten sich Staatsanwälte, Richter und Polizisten aus zehn Schweizer Kantonen (AG,
BS, BE, FR, GR, SZ, TI, VD, VS und ZH) anlässlich einer Tagung in Bellinzona auf eine
gemeinsame Nulltoleranzstrategie bei Anbau und Handel. 4

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 19.09.2003
MARIANNE BENTELI
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Ende Februar 2019 legte der Bundesrat die Botschaft zur Änderung des BetmG und der
damit verbundenen Ausführungsverordnung vor. Damit entsprach er Forderungen von
fünf gleichlautenden Motionen zur Schaffung gesetzlicher Grundlagen, welche die
Durchführung von Studien zur regulierten Cannabis-Abgabe ermöglichen soll. Die
Motionen waren jeweils in den erstberatenden Räten auf Zustimmung gestossen
(Nationalrat: Mo. 17.4111; Mo. 17.4112; Mo. 17.4113; Mo.17.4114. Ständerat: Mo. 17.4210).
Verschiedene Städte und Kantone hatten in der Vergangenheit Interesse an
entsprechenden Projekten bekundet, um Erkenntnisse zu alternativen
Regulierungsmodellen zu generieren, da die momentane Situation mit florierendem
Schwarzmarkt, fehlender Qualitätskontrolle und hohen Repressionskosten
unbefriedigend sei. Aufgrund der bisher gültigen Rechtsgrundlage war die Realisierung
solcher Studien bisher jedoch nicht möglich gewesen. 

Der bundesrätliche Entwurf sah für die einzelnen Pilotversuche eine örtliche
Begrenzung auf eine oder mehrere Gemeinden und eine zeitliche Begrenzung auf
maximal fünf Jahre (mit Verlängerungsmöglichkeit um zwei Jahre) pro Studie vor.
Weiter soll die Zahl der an einer entsprechenden Studie teilnehmenden Personen nicht
mehr als 5'000 betragen. Zur Gewährleistung des Jugendschutzes müssten die
Partizipantinnen und Partizipanten volljährig sein, bereits vor Studienbeginn Cannabis
konsumiert haben und in einer Gemeinde wohnen, die an einem entsprechenden
Pilotversuch teilnimmt. Der Gesamt-THC-Gehalt soll auf 20 Prozent beschränkt
werden. Ebenso sollen die Bezugsmenge einer Begrenzung unterliegen, das Produkt
zum Eigenverbrauch verwendet werden und die Weitergabe des Cannabis an
Drittpersonen verboten sein. Während der Bezug der Droge nicht unentgeltlich
erfolgen soll, soll diese aber von der Tabaksteuer befreit werden. Abgegeben werden
soll das Produkt an speziell im Rahmen der Studien festzulegenden Verkaufsstellen wie
Apotheken oder Cannabis Social Clubs. Der Konsum im öffentlich zugänglichen Raum
soll nicht zulässig sein und der Gesundheitszustand der Studienteilnehmenden müsse
überwacht werden. Auch soll verschiedenen Pflichten zum Schutz der öffentlichen
Ordnung und Sicherheit nachgekommen werden. Als Bewilligungsbehörde würde das
BAG für die Kontrolle der Einhaltung rechtlicher Vorgaben verantwortlich sein. Ferner
wollte der Entwurf des Bundesrates die Gültigkeit des Experimentierartikels auf zehn
Jahre einschränken. Danach sollen die durch die unterschiedlichen Versuche
gemachten Befunde im Hinblick auf die Weiterführung einer evidenzbasierten
Diskussion über die Cannabispolitik zusammengeführt werden. Das allgemeine
Cannabisverbot gelte aber weiterhin in der ganzen Schweiz. Nicht Bestandteil des
Entwurfes sei zudem die Diskussion um den medizinischen Cannabis. 

Anlässlich der Vernehmlassung, die vom 4. Juli 2018 bis zum 25. Oktober 2018 dauerte,
gingen 126 Stellungnahmen ein. Im Grossen und Ganzen waren die
Vernehmlassungsteilnehmenden positiv gegenüber der Änderung des BetmG und der
Ausführungsverordnung eingestellt. Bei den Kantonen hatten Aargau, Appenzell
Ausserrhoden und Solothurn keine Vorbehalte, Bern, Glarus, Nidwalden und Schwyz
sprachen sich jedoch grundsätzlich gegen die Vorlage aus. 18 weitere Kantone stimmten
ihr mit Vorbehalten und Änderungswünschen zu, währenddem der Kanton Freiburg eine
grundsätzliche Überarbeitung verlangte. Die Piratenpartei war die einzige Partei, die
den Entwurf ohne Weiteres begrüsste. BDP, FDP, GPS, SP und up! zeigten sich unter
Vorbehalten damit einverstanden, die SVP, CVP, EVP und EDU waren hingegen dagegen.
Zehn Gemeinden (Bern, Zürich, Luzern, Lausanne, Winterthur, Biel, Ostermundigen, St.
Gallen, Thun, Werdenberg) hiessen die Vorlage generell gut; es wurden jedoch noch
einzelne Vorbehalte und Änderungswünsche angebracht. Von den Vertreterinnen und
Vertretern aus dem Bereich Gesundheit/Sucht und Wissenschaft sagten 31 mit
Vorbehalten und vier (Vereinigung Cerebral Schweiz, RADIX, Infodrog, SNF) ausdrücklich
Ja zum Entwurf, drei (JoD, EgD, DAD) lehnten ihn ab. Es war in erster Linie die
Verordnung, auf die in den Stellungnahmen eingegangen wurde. Dabei waren
hauptsächlich die Besteuerung der Cannabisprodukte, die Teilnahmebedingungen an
den wissenschaftlichen Studien und Fragen zum Vollzug im öffentlichen Raum ein
Thema. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.02.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

1) Presse vom 10.10.91, 31.10. und 1.11.91; Bund, 3.12., 11.12. und 17.12.91; Presse vom 10.1.92.LNN, 12.3.91, Bulletin des BAG,
1991, S. 272 ff., LNN, 20.2. und 12.3.91; Presse vom 12.4.91; Bund, 10.7.91; TA, 9.10.91 und Presse vom 31.10.91, Lit. Bericht;
WoZ, 1.3., 19.4., 24.5., 12.7., 20.9. und 29.11.91; SGT, 18.5.91; LZ, 7.12.91; BZ, 16.12.91 und 11.2.92. Bund, 4.3.91; TA, 25.4.91; BaZ,
11.10.91. LNN, 18.10., 30.10.91 und 11.1.92; WoZ, 13.12.91. TA, 12.12.91.
2) Presse vom 8.1. und 15.4.92.
3) TA, 10.6., 1.7., 5.7., 23.7., 7.8., 26.8., 28.8., 2.9., 7.9., 10.9., 23.9., 30.9., 9.11. und 15.12.93. TA, 24.8.93
4) NZZ, 14.3., 22.3., 11.4., 13.5., 26.6. und 16.9.03. 
5) BBl, 2019, S. 2529 ff.; Ergebnisbericht zur Vernehmlassung
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